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ALLGEMEINES / ANGABEN ZUR GEMEINDE 
 
Büren an der Aare ist Sitz des gleichnamigen Amtes mit 14 Gemeinden. Die 
Ortschaft liegt im Berner Seeland, in der Mitte der  Städte Bern, Biel, Lyss, Gren-
chen und Solothurn . Das historische und heimelige Landstädtchen Büren a n 
der Aare liegt eingebettet in einer herrlichen Land schaft und ist umgeben von 
Kulturland, Wiesen, Gewässer und Wäldern. Besonders  erwähnenswert ist das 
Naturschutzgebiet „Häftli“ mit dem alten Aarelauf, welches zu Wander- und 
Velotouren einlädt.  Der dreieckförmige Ortskern im  mittelalterlichen Baustil 
bietet einige Sehenswürdigkeiten: Das Schloss der e hemaligen Land-Vögte, 
das Rathaus, die Stadtkirche, die beiden Stadtbrunn en, das Museum "Spittel", 
die Lauben an der Hauptgasse und eine mächtige Holz brücke über die Aare. 
Büren wurde 1185 erstmals urkundlich erwähnt und ha t seit 1260 das Stadt-
recht. Das historische und heimelige Städtchen ist als nationales Objekt im 
Bundesinventar für Kulturgüter enthalten. 
 
 



 
VERKEHRSLAGE  

 
Büren liegt an den Hauptstrassen Bern-Grenchen und Lyss-Solothurn und ver-
fügt über einen, in ca. 4 km Entfernung liegenden, Autobahnanschluss. Die 
Gemeinde ist mittels Zug und Bus mit allen umliegen den Ortschaften und 
Städten verbunden. Von Frühjahr bis Herbst verkehre n ferner regelmässig Kurs-
schiffe (Solothurn/Biel) auf der Aare. 
 
 
 
 

WEITERE ANGABEN ZUR GEMEINDE 
 
 
 
 
Fläche 

1260 Hektaren 

Einwohnerzahl 
Stand 1.1.2004: 3154 

Steuerfuss/ Liegenschaftssteuer  
1,75 / 1 0/00 des amtlichen Werts 

Schulen Kindergarten, Primar-, Real und Sekundarschule im O rt 

Gymnasien in Bern, Biel und Solothurn 

Arbeitsplätze 
Ca. 1`500 

Kirchen 
Reformierte, Römisch-Katholische, Evangelisch-
Methodistische und Neuapostolische Kirchen 

Gaststätten, Erholung und  
Freizeit  

10 Restaurants und rund 60 Vereine und Clubs.  
Naturschutzgebiet Häftli (Alte Aare), Aareschifffah rt, di-
verse Wander- und Velowege. 

Schwimmbad, Sportpark (Tennis, Squash, Badminton un d 
Fitness), Vita-Parcours, usw. 

 
Medizin. Versorgung 

3 Ärzte, 2 Zahnärzte, 2 Apotheken im Ort. Spitäler in Aar-
berg, Bern, Biel und Grenchen  

 
Einkaufsmöglichkeiten  

2 Grossverteiler, verschiedene Detaillisten und Spe zialge-
schäfte 

Geografische Höhe 
450 Meter über Meer 

 
 
 



 

STADTGUTMATT – DAS IDYLLLISCHE QUARTIER AM 
WALDRAND 

 
KURZER HISTORISCHER RÜCKBLICK 

 
Als das obrigkeitliche Schlossgut zu Oberbüren 1735  zur Versteigerung gelang-
te, regte sicht in der Burgerschaft das Interesse d afür. In Vertretung des Rats 
handelte Bartholome Scheurer, Burgermeister des Rat s, dem es beim dritten 
Ausruf für 12 000 Pfund zugeschlagen wurde. So gela ngten die Liegenschaft 
und das dazugehörende Land als Lehengut, später Sta dtgut genannt, in den 
Besitz der Burgergemeinde. Zu verschiedenen Malen f ührte es fast wieder zur 
Veräusserung, was aber jeweils nicht zustande kam, so dass es bis heute da-
bei blieb. 
 
 
 

DIE STADTGUTMATT HEUTE 
 
Das zum Verkauf stehende Land liegt in im Gebiet „S tadtgutmatt“, am südli-
chen Rand des Städtchens, an leicht erhöhter Lage. Von ihrem zukünftigen 
Heim bietet sich ein wunderbarer Blick auf Büren bi s hin zu den Höhen des Ju-
ras. Das Wohnquartier liegt in der Nähe einer Posta utohaltestelle. Der Bahnhof 
sowie das Städtchen mit seinen zahlreichen Einkaufs möglichkeiten liegen 
rund 10 Fussminuten vom Wohnquartier entfernt. 
 
Das Quartier ist an ruhiger, sonniger Lage gelegen,  das Naherholungsgebiet 
des Eichwaldes und des „Städtiberges“ sind in unmit telbarer Nähe. 
 

 



ÜBERBAUUNGSORDNUNG STADTGUTMATT 
 
Als 1. Schritt wurden im nördlichen Perimeterbereic h bereits 6 Parzellen ver-
kauft. Bei der Stadtgutmatt besteht eine Überbauung sordnung, eine „Quar-
tierplanung“, auf deren Basis Baubewilligungen erte ilt werden können. Zum 
Verkauf steht jetzt neu das Bauland im südlichen Te il des Quartiers. Hier sind 
die Baufelder A1 bis A 5 zur Bebauung bestimmt (s. beiliegender Über-
bauungsplan). In jedem Baufeld sind mehrere freiste hende oder zusammen-
gebaute Einfamilienhäuser realisierbar (je nach Par zellengrösse). Diese Parzel-
len sind in der Grösse flexibel nach Wunsch der Käu ferschaft abtrennbar. Ein 
freistehendes Einfamilienhaus ist beispielsweise ab  rund 290 m2 Parzellenflä-
che möglich. Der beiliegende Übersichtsplan soll ei ne Idee der möglichen 
Einteilung der Grundstücke vermitteln. Die einzelne n Häuser werden ab der 
Strasse mit Zugangsbereichen erschlossen, welche gl eichzeitig der Versor-
gung mit den nötigen Werkleitungen dienen. Die Über bauungsordnung ist für 
2-geschossige Bauten konzipiert und lässt Gestaltun gsspielraum offen. Die 
Bauvorschriften und die Überbauungsordnung sind auf  der Bauverwaltung 
der Gemeinde erhältlich. 
 
Ziel der Überbauung ist das Erreichen eines erkennb aren Zusammenhanges 
unter Berücksichtigung der erwünschten individuelle n Freiheiten.  
Grosses Gewicht wird dem südseitigen Siedlungs-Haup tzugang beigemessen. 
Durch die Erhaltung des alten Ofengebäudes, den vor gesehenen gemein-
schaftlichen Bauten und Anlagen, ergibt sich ein si gnifikanter Auftakt zum 
neuen Wohnquartier. Baumpflanzungen im öffentlichen  Raum sowie eine Ge-
staltungsmauer werden zudem spurenartig auf das ehe malige Stadtgut ver-
weisen.  
Als wichtiges Thema wird das waldseitige Landschaft sschutzgebiet betrach-
tet. Der Überbauungsplan versucht dieses in den Per imeter einzubeziehen, 
damit eine auf die Siedlungsanlage abgestimmte Schn ittstelle zwischen Bau-
bereich und Landschaft formuliert werden kann. 
 
 
 

VERKAUF / ABGABE IM BAURECHT 
 

Besondere Bestimmungen 
 
- Der halböffentliche Bereich im Miteigentum (Strasse , Spielplatz, öffentliche 

Park- und Veloplätze) wird zu gleichen Anteilen an die gesamte Überbau-
ung aufgeteilt und bildet eine gemeinsame nutzbare und gemeinsam zu 
unterhaltende Anmerkungsparzelle. Der Bereich für d ie privat genutzten 
Parkplätze/Unterstände wird entsprechend der Parzel lengrösse aufgeteilt. 
In der Regel stehen 2 PW-Plätze pro Parzelle zur Ve rfügung der Käufer. Die 
entsprechende Nutzungsordnung liegt vor und wird an  die jeweiligen Käu-
fer bindend weitergegeben. Die entsprechenden Flächen  müssen nicht 
erworben werden, bzw. sind bereits im Landpreis der effektiven Bauparzel-
le berücksichtigt. 



 
- Die Parzellen sind voll erschlossen und nach Abspra che in der Grösse frei 

wählbar. Sie können gekauft oder im Baurecht erworb en werden. Die Ver-
schreibungskosten gehen zu Lasten der Käuferschaft,  die Abparzellierung-
skosten zu Lasten der Verkäuferschaft.  

 
- Rückkaufsrecht bei Nichtüberbauung innerhalb von 5 Jahren 
- Keine Belastung der Grundstücke mit Dienstbarkeiten  in diesen 5 Jahren 
- Limitiertes Vorkaufsrecht bei Weiterverkauf 
- Wunsch zur Vergabe von Arbeiten in Büren, sofern di e Konkurrenzfähigkeit 

vorhanden ist. 
- Pflicht zum gewähren der nötigen Durchleitungsrecht e für Erschliessungslei-

tungen und Zugangsrechte für die im selben Baufeld liegenden Parzellen. 
  
Überbauungsbeispiel mit freistehenden Einfamilienhä usern: 
 
 
 

 

Verkauft  Ve rkauft  Ve rkauft  Ve rkauft  Ve rkauft  Ve rkauft  

1493 und 
1494 Ver-
kauft 

Verkauft 

 
1522 
Verkauft 

 
1518 
Verkauft 

 
1520 
Verkauft  

 
1519 
Verkauft  

 
1523 
BR 1547 
Verkauft 

1532 
Verkauft 

1534 
BR 1535  
Verkauft 

1548 
BR 1549 
Verkauft 

1536 
BR 1537 
Verkauft 



 
INFO UND BESICHTIGUNG 

 
 
Für Auskünfte und Besichtigungen steht Ihnen  
 
Roland Kocher, Büren a.A.,  Tel. G.:  032 387 44 00  
Burgerrat Ressort Bau   Handy: 079 335 95 01 
 
sehr gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
Büren an der Aare, 12. November 2008 
 
Burgerverwaltung    Tel. 032 351 17 54 
Rathaus     Fax 032 351 23 10 
3294 Büren an der Aare   Bürozeit: Mittwochmorgen 9 .00-11.00 Uhr 
www.bg-bueren.ch    bg-bueren@bluewin.ch 


